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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  21.09.2020 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: BA 137/2020 
 
Vergabe Bauarbeiten TDS Wallenhausen, Herstellung Asphaltdeck-
schicht in der Montessoristraße und der Bgm.-Streitle-
Straße           
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
Der Ausbau einer Asphalttragdeckschicht (TDS) in Verlängerung der Oberdorf-
straße im ST Wallenhausen ist im diesjährigen Haushalt enthalten. 
Ebenso ist die Her- bzw. Fertigstellung der Asphaltdeckschicht in der Benzstraße 
und in der Montessoristraße im Haushalt enthalten. Wegen der regen Bautätig-
keit im Gewerbegebiet Birkholz und um diese Arbeiten nicht zu behindern, wurde 
anstatt der Benzstraße die Fertigstellung der Bgm.-Streitle Straße im ST Ober-
hausen in die Ausschreibung aufgenommen. 
Die beschriebenen Arbeiten wurden zu einem Leistungsverzeichnis zusammenge-
fasst und 12 Baufirmen über die Ausschreibung informiert. 
Von 7 Firmen wurden die Unterlagen angefordert. 
Bis zum Submissionstermin am 9.9. haben 6 Firmen ein Angebot abgegeben.  
Das mindestnehmende Angebot wurde von der Fa. Scharpf, Zöschingen mit ei-
nem Gesamtangebot i.H. von 95.951,72 € einschl. 16 % MWST abgegeben. 
Das zweite Angebot liegt bei 113.652,18 €, das teuerste Angebot bei 122.878,90 
€. Die Aufteilung des Submissionsergebnisses der Firma Scharpf mit dem jeweili-
gen Haushaltsansatz und Schätzkosten ergibt folgende Übersicht: 
 
 Subm.-ergebnis 

brutto 
Hsh.Ansatz 

2020 
 

Schätzkosten  

TDS Wallenhausen 
ohne Druckleitung 

      52.522,67 €      54.000,-€       54.000,-€ 
 

Druckleitung       10.393,60 €          0,- €  

Deckschicht Benz-
straße 

            37.000,- €       37.000,-€ 

Deckschicht  
Montessoristraße 

      14.365,63 €       16.000,- €       18.000,- € 

Deckschicht Bgm. 
Streitle Straße 

      18.669,82 €          0 ,- €       24.000,-€ 

 
Gesamt 

    
     95.951,72 €   
                       

    
   107.000,- € 

 

   
     133.000,- € 

 
 
In die Baumaßnahme TDS Wallenhausen wurde zusätzlich die Herstellung einer 
Abwasserdruckleitung mit Anschluss an die örtliche Kanalisation für den Aussied-
lerhof aufgenommen. Diese könnte mit einem Erdpflug mit vertretbarem Auf-
wand hergestellt werden. Diese Leistung ist als Eventualposition in der Angebots-



summe mit 10.393,60 € brutto enthalten. Bei Annahme dieser Leistung könnte 
der Aussiedlerhof an die Kläranlage angeschlossen werden. Auf dem Grundstück 
müsste hierfür ein Abwasserpumpschacht hergestellt werden. Die Kosten für ei-
nen Freispiegelkanal werden auf das Dreifache geschätzt. Die Kostentragung 
könnte dermaßen erfolgen, dass die Stadt die Kosten für die Druckleitung im öf-
fentlichen Bereich, der Anlieger die Kosten für den Pumpschacht übernimmt. 
Dem Anlieger entstehen zusätzlich Kosten für Beiträge. Dem Anlieger müsste 
entsprechende Zeit für die Umstellung der Entwässerung zugestanden werden. 
Von der Fa. Scharpf wird derzeit das BG Nord II erschlossen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag zur Herstellung der Asphaltdeckschichten in der Montessoristraße 
und der Bgm.Streitle Straße sowie die Herstellung der Asphalttragdeckschicht in 
Verlängerung der Oberdorfstraße einschließlich Abwasserdruckleitung wird an die 
Fa. Scharpf, Zöschingen zum Bruttoangebotspreis i.H. von 95.951,72 € erteilt. 
 
 
 
   
   
   
Hermann Rittler  Kerstin Lutz  
Dipl.-Ing. (FH)  2. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle 63009500 , 63009520, 63009521 eingestellt  und noch keine 
Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


